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Mitteilung 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

vom 21. Dezember 2009 

 
Beschwerde (2009/4572) 
 
hier: hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in Deutschland 

 

 

Bezug:  Schreiben der Kommission vom 05.11.2009 – MARKT F2/GM/sca.D(2009) 328340 

 

Anlage:  Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) 

 

 

 

 

Die Bundesregierung beehrt sich, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Das Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

(Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz), mit dem die Richtlinien 2005/60/EG und 2006/70/EG in 

Deutschland umgesetzt wurden, ist am 21. August 2008 in Kraft getreten. 

 

Das Geldwäschegesetz (GwG) setzt die Richtlinien vollständig um.  

 

Die Zuständigkeiten für die Ausübung der Aufsicht wurden in § 16 GwG geregelt. In § 16 Abs. 2 Nr. 

1 bis 8 GwG wurden in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallende Aufsichtszuständigkeiten 

unmittelbar benannt. Soweit die Bundesländer im Rahmen des föderalen Staatsaufbaus die 

Zuständigkeiten festzulegen haben, verweist § 16 Abs. 2 Nr. 9 GwG konsequent auf die nach dem 

jeweils anzuwendenden Recht zuständige Stelle. Nur höchst vorsorglich weist die Bundesregierung 

darauf hin, dass es nicht erforderlich war, die zuständigen Stellen im Geldwäschegesetz explizit zu 

benennen. Artikel 37 der Richtlinie 2005/60/EG verlangt lediglich, dass die zuständigen Behörden die 

Verpflichteten überwachen und über ausreichende Befugnisse verfügen müssen, um den 

Aufsichtsfunktionen nachkommen zu können. 

 

Die zur effektiven Ausübung der Aufsicht erforderlichen Kompetenzen sind für Bundes- wie 

Landesbehörden durch die umfassende Ermächtigung in § 16 Abs. 1 GwG gewährleistet. In § 16 

Absatz 1 Satz 2 GwG werden die zuständigen Behörden ermächtigt, im Rahmen der ihnen gesetzlich 

zugewiesenen Aufgaben die geeigneten und erforderlichen Maßnahmen und Anordnungen zu treffen, 

um die im GwG festgelegten Anforderungen sicherzustellen (Generalklausel). Zudem ergänzt § 16 

Abs. 1 Satz 3 GwG die den Aufsichtsbehörden qua Generalklausel des § 16 Abs. 1 Satz 2 GwG 
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zustehenden Kompetenzen ausdrücklich um die ihnen für sonstige Aufsichtsaufgaben eingeräumten 

Befugnisse. 

 

Soweit im Bezugsschreiben der Kommission auf die in die Regelungskompetenz der Länder fallende 

Wahrnehmung der Aufsichtszuständigkeiten über Casinos sowie sonstige zu beaufsichtigende 

Berufsgruppen, namentlich Güterhändler, Immobilienmakler und Versicherungsvermittler, rekurriert 

wird, ist folgendes zu bemerken: 

 

Im Bereich der Casinos bestehen Defizite in der Bestimmung der Aufsichtsbehörden nicht. In aller 

Regel sind – zumeist nach den jeweiligen Spielbankgesetzen der Länder oder nach den jeweiligen 

Zuständigkeitsverordnungen – die Landesinnenministerien direkt als die zuständigen 

Aufsichtsbehörden benannt, teils sind es den Innenministerien nachgeordnete Behörden wie in 

Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierungen am Sitz der Spielbank, in Baden-Württemberg das 

Regierungspräsidium Karlsruhe oder in Sachsen die Landesdirektion Leipzig. In Niedersachsen übt 

das Niedersächsische Finanzministerium die Aufsicht über die Spielbanken aus. 

 

Hinsichtlich der Zuständigkeit für die oben genannten sonstigen Berufsgruppen bestehen teilweise 

noch keine abschließenden landesrechtlichen Regelungen der Aufsichtszuständigkeit. Grundsätzlich 

kann zwar von einer Auffangzuständigkeit der jeweiligen Gewerbeaufsichtsämter ausgegangen 

werden (dies ist zum Beispiel im Land Berlin Praxis, wo die Gewerbeüberwachung dem 

Polizeipräsidenten als Aufgabe zugewiesen ist). Jedoch bestehen in den einzelnen Bundesländern 

unterschiedliche Verfahrensweisen. Teilweise werden die jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen 

noch der neuen Rechtslage angepasst, wobei z.B. im Bundesland Hessen (wie nach alter Rechtslage 

und derzeit faktisch) die Aufgaben auch weiterhin durch die Regierungspräsidien wahrgenommen 

werden sollen. Teilweise werden die Aufsichtszuständigkeiten über die genannten Berufsgruppen 

noch neu zwischen den Innen- und Wirtschaftsressorts abgestimmt. Es steht zu erwarten, dass diese 

Abstimmungsprozesse im ersten Quartal 2010 abgeschlossen sein werden.  

 

 




    

  

  
